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#ST# J n s e r a t e.

Ausschreibung.

Die gesezliche Amtsdauer des Stellvertreters des eidg. .Kanzlers. der beiden
Archivare und des Registrators der Eidgenossenschaft geht ml.. dem ....1. d. Mts.
zu Ende.

Die etwaigen Bewerber um diese Bedungen haben ihre Anmeldungen , mit
Studien. und Leumundszeugnissen belegt, bi... zu.n 28. nächsthin der unterzeichneten
.Kanzlei einzugeben.

Die sezigen Inhaber der Stellen .werden als angemeldet bedachtet.

Bern, den 6. Dezember 1869.

Die schweiz. BundeskanzIei.

Bekanntmachung
betreffend

die Vollziehung des Handels- und Rohertrages zwischen der schweb
zerischen Eidgenossenschaft und dent deutschen .Handels- und Zoll-
vereine, vom 13. Mai 1869.

(Siehe Bundesblatt v. J. 1869, Band II, Seite 328 n. ff.)

Dnrch das Schlussprotokoll zu obigem Bertrag (§ V zu Artikel 5, Abtheilung B)
wnrde eine Berstandigung vorbehalten über die Kontrolmassregeln, in Betreff einiger
Zollbefreiungen, die durch den Artikel 5 des Betrages zugegeben sind.

Die beseitigen Direktivbehorden haben sich hierüber verstandigt und eine An-
zahl Bestimmungen festgesezt, die in ihrem ganzen Wortlaute in die amtliche Samm.
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lung der Bnnde.^gese^e und Verordnungen der .Eidgenossenschaft, Band lX, Seite 10.̂ 4
u. s. f. ausgenommen nnd überdies^ bei seder schweizerischen ^ollstätte znr Einsicht
angelegt sind.

Al^ allgemeine Richtschnur süx da.^ dabei imeresstrte Publikum wird hiemit be^
kannt gemacht, da^ s c h w e i z e r i s c h e r s e i t ^ die Benu^nng der vorerwähnten ^oll̂
Befreiungen au leine andern ^ollsormalî älen geknüpft ist, al̂  an die bî  anhiu
bestandenen Forschriften für den Freipas^. nnd Beredlung^erlehr , da^ hinwieder
deutscherse i ts eine .̂ eihe von Bestimmungen gefordert werden, wie sie im ob^
benannten Band der amtlichen Gesetzessammlung wortlich ausgeführt sind.

^m Wesentlichen bestimmen dieselben Folgende.̂
Für Bieh ist eiu dem schweizerischen Freipa^erkehr gleiche^ Shstem sestgesezt, und e^

sind zur Abfertigung von Marklvieh alle ^anptämler und ^ebenzoklämter I. .blasse,
sowie die hiezu besonder^ exmächliglen andern ^ollstelleu kompetent. Für leere Säcke,
Befasse n. dgl. ist ein Freipas^ dasür zu erheben^ von Anbringung amtlicher ^den.
tität^zeicheu wird abgesehen.

Füx Glocken und keltern zum Umgießen, Stroh zum Flechten, ^ach^ zum Bleichen,
Seideuabsalle znn. Sammeln ist ebenfalls ein Freipas^ zn erheben, nuter Angabe de.^
Orte.^ und der Fabrikstalte, wo die Bearbeitung ersolgen soll. Selbstoerstandlich stud
sowohl Brutto.^ wie Nettogewicht anzugeben.

Bei der .̂ ükkehr bleiben kleine Gewich^disserenzen ans^er Betracht, bei .gro^ern
tritt Verzollung ein.

Für die znm Waschen, Bleichen, Walken, Appreliren, Bedruken oder Farben ver^
sendeten Gegenstaude mus^ eine Deklaration in zwei gleichlautenden ..̂ emplaren ab^
gegeben werden, enthaltend.

1,. .̂ ie Stückzahl, da^ Nettogewicht der Gewebe, deren Gattnng nach tarisgema^er
nnd nach spezieller Benennung.

2) îe Art dex Veredlung oder Bearbeitnng, welche sie erfahren sollen.
3) .̂.a^ An^t, über welchem die An^snhr ersolgen soll.
4) ^ie Frist, welche für die Wie^ereinsnhr der Gewebe in Anspruch genommen

wird.
.̂  Welche Art der Erkennungszeichen gewünscht wird, ob Stempel^, Siegelanfdrnck

oder. Anlegung von Plomben.
.̂ ) ^a^ Amt, bei welchem die zollfreie Wiedereinlassnng der bearbeiteten Gewebe in

Anspruch genommen wird.
îe Frist zur Wiedereiusuhr darf, hohere Bewilligung vorbehalten, 1̂  ^^onate

nicht überschreiten.
^er An^gang wird ans dem einen ...̂ emplar der Deklaration ^a^ den. Waaren..

eigenlhümer verbleib^ bescheinigt, nnd diesem Aktenstück dient ihm al̂  Bormerkschem
.̂ Freipa^ . da.^ andere .̂ emplar geht an die ̂ olIstatte, über welche die Wiedereinfuhr,
xesp. die Wiederan^suhr ersolgen soll, wo dieselbe, sei e^ theilweise oder gesammt, be^
scheinig.̂  und nach vollständiger ^oschnng der Schein an die erste Absertignugsstelle
znrückgesandt wird, und wenn bei .Revision der Waaren sich keine Anstände ergeben
haben, so ist dieselbe an.̂  der ^ollkontrole entlassen.

^n derartigen Absertignngen stnd ermächtig^ in der Sebweiz alle ^auptzollstätlen,
im deutschen ^oltvereine die .^auptzollämter, bei andern nnr ans besondere ^rlaubnî
der ^olldirektwbehorden. Bei Verfall der Freipa^ermine solI Alle.̂  wieder geloscht
sein, wo diesem nicht moglich gewesen wäre, wird die ^irektivbehoxde bestimmen, ob
die betretenden ^ollgesälle zn beziehen oder eine Nachfrist sür dieselben zn gestatten sei.
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B.̂ behältlich vorangegangener Genehmigung der ^ol̂ irekiivbehorden beider Saaten
dürfen, mit ^den^ äl^zeichen versehen, Gewebe in Stücken auch zex.^heilt werden, und e^
müssen die für solche ^alle vereinbarten .^ontrolmas^regelu genau beobachtet werden.

Fî . die zun^ Bestien ve^end^en Gewebe gelten im Allgemeinen die. voran^
gehenden Forschriften, mit dem Beifügen, da^ ans^er der Anzahl und dem Gewicht
der zu stickenden Gewebestücke auch da.^ nutgegebene Material in der Deklaration aus^
genommen und bei der .̂ oschung in Berechnung gezogen^ wird. ^iesert hingegen der ^
Sticker im l̂u l̂and ^iese^ Stickmaterial, so ist dasselbe bei der Wiedereinfuhr der ge^
stickten Gewebe, fe nach dem ^arisansa^e demselben, zu verzogen.

Für Garne, welche zum Waschen, Bleichen, ^lppretiren, Bedrucken oder Färben
.^reipas^verkehr wünschen, gelten die gleichen .̂ ollsormaliiäien, und zur Festhaltung der

Identität werden Plomben oder Siegel an einer durch die Siraugen zu ziehenden
Schnur angebracht.

Für Gegenstande znm Fakiren, Poliren oder Bemalen wird die ^dentilät durch
Siegelabdrücke auf der roh bleibenden Seiie oder durch Anbringung von Siegeln oder
Plomben an dnrchgezogenen Schnüren erwirkt. ^

Für Gespinnste zur .Herstellung von Spieen oder Posamemirarbeiten und bei
Garnen znm Stricken erstellt steh deren ^den.̂ ..̂  durch .^urückbehaltnng von Proben
nnd dnrch Festhaltung de^ Gewichte^ der zur Veredlung bestimmteu Gespinnste und
etwaiger ^mhateu ^al^ .^nop^e, Schmelz u. dgl.).

Für rohe .̂ änle zur ^ederbereitung durch eineu Stempel von angemeffenex Gro^
nnd bei Fellen zur Pelzbereitnng dnrch Feststellung der Felle nach Gattung, Stückzahl
nnd Gewicht.

Für Gegenstände zur .Reparatur, Bearbeitung oder Bereitung ^nach l̂rt. 5, ̂ r. 7
de^ ^ertrage^ gelten die oben angeführten allgemeinen Borschriften, soll die wesentliche
Beschaffenheit der Gegenstände unverändert bleiben, und ^e nach .^rsorderni^ wird im
einzelneu Falle von den ^olldirek.^ivbehorden festgestgeie^t werden, ob und welche Bor^
kehrungen zun.. ^weck ^er Sicherung der ^enut.̂  erforderlich seien

.̂ l.le in vorstehenden Bestimmungen vorgesehenen ^bserligungen, Plombirnngen
u. s. w. erfolgen in beiden Staaten ^urchau^ gebührenfrei. ^ie betreffenden .̂ oll̂
betrage sind nach den bestehenden Bestimmungen ficher zu stellen, nnd e^ find dieie
Sicherheiten uaeh .Erledigung de... ^ollan^vruche^ zurückzugeben.

^m ^ ^, ^bschnll C de.^ Schln^protokol..̂  wurde ferner festgesetzt, da^ die am^
lich angelegten .^rkennnng^zeichen ^Stempel, Siegel, Plomben n. dgl.) gegenseitig ge^
achtet werden l̂len, in dem Sinne, da^ die von einer ^ollbehorde de^ einen Gebiete^
angebrachten Erkennungszeichen in dem andern Gebiete znm Beweise der Identität
ebenfalls dienen konnen, unbeschadet dem .hechle, weitere Erkennungszeichen anznlegen.

Für die dnrch .̂ r. ^ nnd 7 de... l̂rtikel̂  .̂  de.^ Bertrage.^ vorgesehenen Fälle
sind nur die von den ^irektivbehorden dazn bezeichneten ^ollstellen besngt, sür alle.̂
Uebrige in der Schweiz die .̂ anp.̂  nnd ^ebenzollställen nnd im deutschen ^ollver eine
alle ^anptzolleimter nnd ^ebenzollämter erster klaffe.

Bern, den 1̂ . .Dezember 18.̂ 9.

Das schweiz. .^andells^ nnd ̂ ll̂ e.̂ a....̂ ^ .̂
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Bekanntmachung
betreffend

die .Korrespondenzen nach dem grient.

(Bom ..̂ ezembe... 1..̂ .,.

îe nähere Prüfung nenlicher Mitteilungen der italienischen Postverwaltnng hat^
ergeben, da^ für die .^orrespondenzen von der Schweiz nach Aeghpten, Indien. ..̂ hina, .
^apan und l̂nstral.en au^er der .̂ onie über Frankreich ^Marseille) bei ganz passen^
der .^lusgabezeit auch die .̂ ome über ^ta^en (Brindisi, nu^ Bortheil benn^t werden
kann.

...̂  Berhäunî  ist sagende....
um mit dem jeden Sonmag nm 7 Uhr Morgen^ v..... Marsei l le abgehenden

Postdampser (der britischen ^enn^ular and Grien.̂ l Con^n )̂ rech^zenig .̂ am
folgenden Samstag^ nach l̂lexandr.en zu gelangen, müssen die .^rresp.^ndenzen späte^
sten^ am Samstag .^achmi.^ag... um IlÎ  von Genf a^pe^rt werden.

.^ns der ̂ nte Su^^urin^B^gna^ Brin dis. dagegen gelangen ^orrespon^.
denzen, welche ve^n Gens Sonntag Morgen^ um .̂ ^ abgehen, noch elwa^ srühex
nach ...tle^andrien r̂eiu.g^ um 11 Uhr ..̂ ...rmittag..̂  al̂  die oberwähnten, am .̂ ag
vorher über Marseille spedirten.

..̂ ie legten Abgänge seder ..̂ oche nach ...llex̂ andrien sinden statt.
über über über

Marseille. .̂ ens^n^^rinoist .̂.merlata-
.̂..ilan -̂̂ rln^ .̂

von Bern Samstaa... 10̂  Samstag ll̂  Freilag... V^
,, .^l^en ,, 8^ ,, 12^ ,, l̂l̂

„ Z ü r i c h ^ ,, ^ ,, 10 ,, ^^
,, St. Gal ten ^reitag.^ vÎ  ,̂  .̂ ^ ,, ^^

^ie von Marsele se^en Samstag nnd von Brindisi ieden Freitag in l̂lex^andrien
eintreffenden Post.^ampfer stehen daselbst in ..Verbindung .

a. ie.^e ...^oche nû  den ^ahr.en nach Snez, .^.^en nnd Bombay mit
welchen Korrespondenzen nach ganz ^ndieu beordert werden^

b. alle 14 .^age, .^om ...4. ...̂ .̂..be.,. an, m.t .^en Fahren na.h .^o^nt.e^
de..GalIe^^ ^enang, S ingapore, nach .^ong...^ong, Shang^
.^ai ^hina) nnd ̂ o^hama ^apan)..

c. alle 4 Wochen , vom 7. N o v e m b e r an, mî  den Fahrten nach .^ina.^
G e o r g e ^ Sonud, M e t b o n x n e nnd Sidne^ in .̂ nstralien.

Bon Mar.eiIl.. a^ îr^ ^^^^ ie^ dn^ ^ran^om^e ^o^dampier ein
d i rek te r îenil na^ Indien ^nd .^bina nmerbaüen. welcher alle 4 Wochen,
vom ...7. November an, abge^ nnd .̂ ...ndrien , Suez,. ^loen, ^oint.e^de .Galle...,

^mgapore, ^aia.nn nnd .̂ ong^ong bedient, und in Verbindung ste^ :
ni ^den . m^ .̂ eumon nnb Manr^n^^
,, I^oin^e^de..GaIIes . mî  ^aleutta,
,, ^ i n g a p o r e . mu^ Ba^ama .
,, .^ong^ong. m.t Shanghai nnd Y o k o h a m a .

..̂ ie .̂ a.rbedingnngen der ionien Marseille nnd Brindist sind sür .^.e hauptsäch^
ichsten Bestimmungsorte an.̂  der nachstehenden vergleichenden ..̂ abetle ersichtlich .



.....ach:

.̂ . .̂ en. franzosische nnd britische
Bedungen in Ostindien .^or^
der̂ ndien) .̂ ohne .̂ ehlon,..

.̂ . ...̂ lon, Penang. Singapore,
.̂ ng.̂ ng nnd Shanghai in
.̂ hina, Yokohama in ^apan,
.̂ en^ü^Wale^ Bietta und
.̂.ueen l̂an.̂  West.. Australien.

4. ..̂ hina (ohne ^ng^ong und
Shanghaî  ^apan ̂ hnê ...̂
hama). Sild^Australien.

Jm uebrigen wird ans die

Î
Gewöhnliche Briefe
r̂ncksachen . . .

Waarenmnster . .
.^hargébriefe . .

Gewohnliche Briefe
Drucksachen . ...
Warenmuster . .
^haxgébriefe . .

1
Gewohnliche Briefe
Drucksachen . . .
Warenmuster . .
.̂ hargébxiese . .

^Gewöhnliche Briefe
Drucksachen . . .
Waaxenmuster . .
.^hargébriefe . .

Ueber Frankreich.

r̂anl.atur.

freist.
.̂ blig.

wie
.̂ blig.

Fr^st.
^blig.

wie
^blig.

Freist.
^blig.

wie
^blig.

^blig.
^
wie

nicht

Best.

Briefe.
Best.

Best.
^andg^h.
Briefe.

Best.

Best.
^andg^h.
Briefe.

Best.

Landg.̂ h.

Briefe.
zulä îg.

^
...̂

^.^
.̂^
.̂.̂ ^̂ .

7^
40 .

7^

7^40

.^

.^40

^^

^^
40

^are.

.̂̂ .

.̂ 0
.10

1...0

100
.̂ 0

...00

100
...0

.̂ 00

100
.̂ 0

Ueber Italien.

r̂annatur.

Freist.
^blig.

..,.

^

^

.̂̂

^

^

^

^

^

^

^

^

n^

^^

^

........

^

.̂.̂

.̂...

^
^

.̂ ^ .̂

..̂

.̂̂

^

^

^

zula îg.

^̂
.̂.̂

.̂..̂

.̂

.̂ n̂..̂ ..̂ .

10
40
.̂ 0
10

^^
40

100
^
7^^
40

100
^
.̂40
100

^e.

.̂...

.̂ .̂

7

2.̂

110

10.̂
17
70

....10

.̂ ^

1...

^0..

190 )̂

.̂ .̂1.̂
.̂ 0

Briefposttaxife .̂ r. 2 nnd .̂  verwiesen.

^ ^^ n^^ ^ .̂.̂  .̂.̂ ..n .̂ ... ̂ .̂ tî  t̂..̂ .̂ .

...̂

.̂

..̂



536
îe ^.ax^bedmgnngen ̂ r .̂ onte über Priest , von wo an.̂  seden Samstag nm

Mitlernacht ein Dampfer nach Ale^andrien abgeht Ankunft daselbst Freitag^ um
5 uhr Morgen.̂  sind an... dem Briesposttaris ^r. 3 ersichtlich.

îe schweizerischen Poststellen beachten hienach lur die l̂u^wahl der .̂.oute und
bezügliche Leitung folgende Forschriften.

1) .Korrespondenzen nach A le^andr ien in ^leg..,pteu .^woselbst ein italien
msche^ Postbürean besteh.) werden ste.^ über Brindisi geleimt , wenn nicht durch eine
Vormerkung auf der Adresse eine andere .^oute vorgeschrieben ist oder der Betrag der
Frankatur den Willen de^ Bersender.^ erkennen läs ,̂ eine andere .̂ onte zu benn.̂ en. .̂ in
Brief von 15 Grammen, mit 50 .)i.p. srankirt, ist z. B. ossenbar zur Versendung
über Priest bestimme ^ . ..̂

2) ^ach den übrigen Bes t immungsor ten (^Iden, ^ndien.^
.^hina, ^apan, Aus t ra l iens gelten folgende Grnudsa^e .

a. Bei stückweiser Beorderung über Italien oder über Oesterreich besteht für sammt..
liche Korrespondenzen nach obigen Bestimmungsorten Frankirung.^zwang.

Unsraukixte oder ungenügend srankirle Korrespondenzen werden daher an^^
schließlich über Marseille geleite^ und zwar auch dann, wenn der Versender eine
andere ^ome auf der Adresse vorgeschrieben hatte. Unsraukirle oder ungenügend.
srankirte Korrespondenzen nach .^abnan, nach .̂hina .^ohne .^ong^oug und
Shang^ai^ nach ^apau .̂ ohne Yokohama), sowie nach Süd-Australieu und
^a^manieu ^andien.en.̂ laud, sinden überhaupt nicht Beorderung.

Î . Bei srankirleu Korrespondenzen ist der ̂ ille de.^ Bersender^ maßgebend. welker
an^ einer ^oliz ans der Adresse oder an.̂  dem Betrag der Frankatur ersichtlich
wird. Besteht ein ^weiset über die vom Versender gewünschte .^oute, so ent.̂
scheidet die schnellere Beförderung.

c. .̂̂  wird noch daraus aufmerksam gemacht, da^ Waarenmnster nach oherwahnlen
Bestimmungsorten .über Italien eine erhebliehe ^ax.ermas^ignng genießen, wäl^
rend sie über ^Frankreich der Brieslare unterliegen.

^ie gegenwartige Bekauutmachnng stimmt in allen ^heilen mit derjenigen vom
1.3. November 18̂  ^Bnnde.^blatt ^r. ...̂  und 47) überein, mit der einzigen l̂n.̂
nahme, da^ nnnmehr für die über Italien transitixeu.̂ en Briese nach ^den nuter
îsser ^, .̂  nn.̂  .1̂  hievor bezeichneten ^andern da^ einfache Gewicht ans 7^.^ .^statt

früher ans 10 Gramme^ sestgese^t wird.

Bern, im Dezember 18̂ ...

^^ fchweiz. ^ostdep^rtement.
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l̂. n ... sch r e i b n n ̂ .

Die in Folge Beförderung vaeant gewordene Stelle eines ^nstruktors II. blasse
^der Kavallerie, mit einer jährlichen Besoldung von Fr. 2500, wird hiemit zur freien
Bewerbung ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre .Anmeldungen in Begleit der nothigen Zeugnisse über
.hre Befähigung bis spätestens den 24. Dezember nächsthin dem eidg. îlitär^
Departement einzureichen.

Bern, den 27. November 18.̂ .

^id^en^sches ..̂ î i.t̂ de.̂ a^e^en.t.

Ausschreibung von .̂ materî l.

Die Lieferung nachbezeichneten Postmaterials für da.^ ^ahr 1870 wird hiemil.
^u freier Konkurrenz ausgeschrieben^

50 Briefeinwürfe.
175 Briefwaagen.
25 .^omptoirwaagen.

100 Dezimalwaagen.
.̂ 0 ^asfakisten, w.̂ .sür zwei Zeichnungen.
24 .^opierpressen.
1 große .^opierpresse.

.̂ 0 ^ostbüreautafeIn. ^
^^ Postablagetafeln.

Zeichnungen obiger Gegenstände konnen bei den .^reispostdirektionen und bei
dem Materialbüreau der Generalpostdirektion in Bern erhoben werden.

Die Liefertermine werden mit den betreffenden Fabrikanten besonders ver^
abredet.

Die Angebote für ganze ^der theilweise Lieferung franko Bern . Bundesrath..
haus, find mit der Iteberschrift. ,,Angebo^ für Lieferung von PostmateriaÎ  späte^
stens auf den 12. Dezember 18.̂  frankirt an da^ ..^ostdepartement zu adresfiren.

Bern, den .̂ 0. November 18̂ .
Das schweiz. Postdepartement.

^n.̂ s.
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Ausschreibung.

Die Lieferung der nachstehenden, der Telegraphen Verwaltung für das Jahr
1870 benothigten Materialien wird zur Konkurrenz ausgeschrieben.

.̂ . Jso la to ren .

.^5,000 Gla.^Jsolatoren. ....
3,000 PorzelIan^.Jsolatoren.

^. LinienkIemmen.

10..000 messingene klemmen für .^isendrath von 3 Millimeter.

.̂. .^ isendrath.

1,000 ^ilos verzinkter ^isendrath von 1.̂  Millimeter.
^5,000 ,, ,, ,, ,, .̂  ...

40,000 ,, ,, ,, ... 4
8,000 ,, ,, ,. ,, 5 ,,

^iese Gegenstände sind franko Bestimmungsort zu liefern , nämlich .
die Gla^isolatoren an das Telegraphenbüreau Luzexn ,
die Porzellanisolatoren auf irgend eine schweizerische Eisenbahnstation ,
die .klemmen an die Telegraphendirektion in Bern.,
der Drath an die .^aup.^werkstätte Ol^en.

Der schweizerische .^ingangszoll fällt zu Lasten des Lieferanten.

Die Lieferungen beginnen im Februar 1870 und sollen ^nde Juli vollendet
sein.

Angebote für ganze oder ^theilweise Lieferung obiger Materialien müssen die
Preisangaben enthalten und find mit der Aufschrift. ^..Ingebot für Telegraphen^
materiale bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres an die Telegraphen.
direktion in Bern einzusenden, welche auf ^erlangen ^ede weitere .Auskunft er.
theilen wird.

Bern, den .̂ . November 18 .̂

Das sehwe.z. Postdeparlement .

Du.̂ s.
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Ausschreibung von ^oslmater l̂.

Die Lieferung nachbezeichneten Postmaterials für das Jahr 1870 wird hiemit
zu freier Konkurrenz ausgeschrieben .

Große .̂ r.800 Briefe von Zwilch, . . . . . . .
^00 ,, , , , , ^ . . . . . .
200 ,, ,, ., . . . . . .

50 Sammelsäke von Zwilch, mit Lederbesaz von
^ 20 (statt .̂  Zentimeter .^ohe ... . .

....00 Wer.chschlußfäke von Zwilch . . ^. . .
100 ., .. , , . . . . .
500 Fah.poflsäke von Segeltuch . . . . .
100 ^ ^ ,, . . . . .
^0 ,, ,, ,, . . . . .

40 ,, ,, Leder . . . . . .

20
110 Brlefträgertaschen .̂  . . . . . . .
1.̂ 7 ,, . . . . . . . .

20 Botentaschen . . . . . . . . .
.̂ 5 ,, (Tornister) . . . . . .
20 .̂ ndul̂ urlaschen, wie Brieftragertaschen ^r. 1,^aber mit n^eufilber^

nem Posthorn auf dem Dekel.
10 Felleisen , Länge ^ Cenlimeler , Breite 50 Centimeler , .^ohe

.̂ 5 Centlmeter.
Muster obiger Gegenstände konnen bel den ..^reispostdirektionen und bei dem

Malerialbüreau der ..^eneralpostdlrektlon in Bern Angesehen werden. ^lese Muster
l.ragen den Stempel des leztgenannlen Bureau und find mit der Gr.^e^ummer
bezeichnet.

Cs wird noch au^drükllch bemerkt . daß dle Lieferungen in Bezug auf Oua.
Iität und ^orm genau nach obigen Mustern auszuführen und franko Bern Bundes-
rathhaus zu senden find.

^ Die Lieferlermine werben mit den betreffenden Fabrikanten besonders ver^
abredet. ^

Die Angebote für ganze oder teilweise Lieferung find franko und mit de^
Ueberschrift ,,Angebot für Lieferung von ^ostmaterial^ spätestens auf den 8. De^
zember 18.̂  an das schweizerische Postdeparlement zu adressiren.

Bern, den^ 24. ....ovember 18 .̂
...̂ as sch w e i z . ^^^de^a.r^e.̂ .en .̂
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^n...̂ reil.u..̂  von erledigten Stellen.

(Die Bewerber müssen ihren Anmeldungen^ welche schriftl ich und por to^
fr e l zu geschehen haben ^ gute Leumundszeugnisse beizulegen im .̂ alle sein, ferner
^wu.d von ihnen gefordert, daß sie ihren ^amen. und außer dem Wohnorte
.auch den . ^e ima^or t deutlich angeben.)

1) ^ostkommis in ^ürich. ^ahresbesoldung nach den Bestimmungen des
Bundesgesezes vom ........ .̂ nli 1858. Anmeldung bls zum 22. Dezember 18̂
bei der ^reispostdireklion Zürich.

2) B r i e f kas ten lee re r in Basel. Jahresbesoldung, bel der Ernennung fest.^
zusezen. Anmeldung bis zum 22. Dezember 18.̂ .. bei der ^reispostdireklion
Basel.

3) B r i e f t r ä g e r in ..l... ... n t h e .̂  .^Wallis). Jahresbesoldung .̂ r. .̂0. An.
meldung bis zum 22. Dezember 18l̂  bei der .^reispostdirellion Lausanne.

4) ^os tha I te r in Dürnten (Zürich). Jahresbesoldung .̂ r. 72o. Anmel^
dung bis zum 22. Dezember 1..̂ .... bei der .^rei.^posldlreklion Zürich.

^) TeIegraph is t in Ad l i s chwe i l (Zürich). ^ahresbesoldung .̂ r. 120,
nehst Depeschenprovision. Anmeldung bis zum 28. Dezember 18l̂  bei der
Telegraphen.^Jnspektion in Zürich.

.^osthalter in Goßau .̂ Zlixich). Jahresbesoldung ^r. ^20. Anmeldung
bis zum 15. Dezember 18 .̂̂  bei der ^reispostdireklion Zürich.

^ote. dieser ..̂ mer sind die ^natn^n 71 nnd 7^ de^ .̂ Bande...
^er eid^. ^es^sam.nhn.̂  bei^ele^t.
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